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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Die Aussage des Chefs der Grenzwacht in der SiK-NR, die Ostschweiz werde bei der
Grenzwacht „mit dem Mut zur Lücke vernachlässigt“, gab angeblich den Anstoss für eine
Motion Müller (fdp, SG), mit der er vom Bundesrat die angemessene Berücksichtigung
der Ostschweiz bei der Stellenbesetzung im Grenzwachtkorps forderte. Die
Ostschweiz sei „sehr stark vom sogenannten grenzüberschreitenden Kriminaltourismus
aus dem Osten betroffen“ und auch Flüchtlingsströme kämen zunehmend an die
ostschweizer Grenze, begründete der Motionär sein Anliegen. Bundesrat Ueli Maurer
entgegnete, das Grenzwachtkorps habe angesichts der angespannten Migrationslage
generell zu wenig Personal. Daher rührten auch die Überlegungen zur Unterstützung des
Grenzwachtkorps durch das Militär. Da das Tessin ein Hotspot für die Migration
darstelle, sei dort zeitweise mehr Personal benötigt worden, das in anderen Regionen
dann gefehlt habe. Das Personal des Grenzwachtkorps werde flexibel jeweils dort
eingesetzt, wo es die laufende Lagebeurteilung gebiete. Trotz dieser Ausführungen des
Bundesrates nahm die bürgerliche Mehrheit im Nationalrat die Motion mit 121 zu 63
Stimmen bei 14 Enthaltungen an. Im Ständerat wurde dem Vorstoss durch
stillschweigende Ablehnung jedoch ein jähes Ende bereitet. 1

MOTION
DATUM: 13.06.2016
KARIN FRICK

Die Devise «Schuster, bleib bei deinem Leisten!» soll gemäss Nationalrat Marco
Romano (cvp, TI) in Bezug auf das Grenzwachtkorps gelten. Mit einer im Frühjahr 2017
eingereichten Motion mit ebendiesem Titel forderte er den Bundesrat auf, Massnahmen
zu treffen, damit das Grenzwachtkorps sich auf seine Kernaufgaben – Grenzkontrolle
und Registrierung der einreisenden Migrantinnen und Migranten – konzentrieren
könne. Der seit Monaten grosse Migrationsdruck an der Schweizer Grenze führe dazu,
dass sich das Grenzwachtkorps zunehmend auch mit logistischen Aufgaben belastet
sehe, zum Beispiel mit der Überwachung der Empfangszentren oder mit
Personentransporten. Von diesen Aufgaben müsse das Grenzwachtkorps befreit
werden, damit es an der Grenze nicht an Personal mangle, so der Motionär. Der
Bundesrat bestätigte, dass diese zusätzlichen Aufgaben, solange sie keinen direkten
hoheitlichen Bezug hätten, von anderen Sicherheitskräften übernommen werden
könnten und beantragte die Annahme der Motion. Grünen-Nationalrat Balthasar Glättli
(gp, ZH) bekämpfte den Vorstoss. Er sah darin eine unnötige
«Stellvertreterauseinandersetzung um die Frage, ob wir die Arbeit und die schwierige
Situation des Grenzwachtkorps ernst nehmen», denn nicht-hoheitliche Aufgaben
würden zum Teil bereits heute ausgelagert; die Motion brauche es schlichtweg nicht.
Bundesrat Ueli Maurer nutzte sein Votum im Nationalrat indes auch dafür, dem
Grenzwachtkorps «für die hervorragende Arbeit» zu danken. Die Motion gehe in die
richtige Richtung. Mit 148 zu 22 Stimmen bei 10 Enthaltungen nahm die grosse Kammer
den Vorstoss in der Herbstsession 2017 an. Der Ständerat stimmte ihm in der
darauffolgenden Wintersession ebenfalls zu. 2

MOTION
DATUM: 12.12.2017
KARIN FRICK

Im Ständerat war die Motion Amstutz (svp, BE), die eine verbindliche
Vorladungskompetenz für den NDB forderte, chancenlos. Stillschweigend folgte die
kleine Kammer in der Sommersession 2018 dem Antrag ihrer SiK und lehnte den
Vorstoss ab. Es müssten zuerst Erfahrungen mit dem Instrumentarium des neuen NDG
gesammelt und ausgewertet werden, bevor Anpassungen vorgenommen werden, die so
tief in die Grundrechte eingreifen. Ausserdem komme dem NDB eine präventive Rolle
zu, während verbindliche Befragungen in den Aufgabenbereich der Polizei fielen. Die
Befugnisse des NDB und der Polizei sollten auch weiterhin getrennt bleiben. 3

MOTION
DATUM: 31.05.2018
KARIN FRICK
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Gleichzeitig mit den beiden Standesinitiativen aus den Kantonen Basel-Landschaft
(Kt.Iv. 15.301) und St. Gallen (Kt.Iv. 17.311) beriet der Nationalrat in der Herbstsession
2018 auch eine Motion (Mo. 18.3385) und ein Postulat (Po. 18.3386) seiner
sicherheitspolitischen Kommission zum Thema Aufstockung des Grenzwachtkorps. Die
Forderung der Motion war es, das Globalbudget der EZV im Voranschlag 2019 sowie im
Finanzplan ab 2020 in dem Ausmass zu erhöhen, dass dem Grenzwachtkorps 44
zusätzliche Vollzeitstellen zugutekommen. Das Postulat forderte den Bundesrat auf,
einerseits darzulegen, mit welcher Personalreduktion bei der EZV infolge der
Umsetzung des Transformationsprogramms «DaziT» bis ins Jahr 2026 gerechnet
werden könne und andererseits vorzuschlagen, wie diese Personalreduktion bei der
Zollverwaltung ganz oder teilweise in eine Aufstockung des Grenzwachtkorps überführt
werden könnte. Obschon der Bundesrat beide Vorstösse zur Ablehnung empfahl, da er
unter den gegebenen Umständen – insbesondere der Personalplafonierung bei der
Bundesverwaltung auf 35'000 Stellen – keine realistische Chance auf deren Umsetzung
sah, stimmte der Nationalrat sowohl der Motion als auch dem Postulat mit grosser
Mehrheit zu. 4

MOTION
DATUM: 27.09.2018
KARIN FRICK

Nachdem die eidgenössischen Räte in der Budgetdebatte 2019 44 zusätzliche Stellen
für das Grenzwachtkorps bewilligt hatten, wurde die Motion der SiK-NR, die genau
ebendiese Aufstockung zum Gegenstand hatte, obsolet. Der Ständerat lehnte sie
folglich in der Wintersession 2018 stillschweigend ab, nachdem die Minderheit der SiK-
SR ihren Antrag auf Annahme zurückgezogen hatte. 5

MOTION
DATUM: 04.12.2018
KARIN FRICK

Strafrecht

In der Herbstsession 2016 stimmte der Nationalrat einer Motion Freysinger (svp, VS) zu
und forderte damit eine strengere Bestrafung bei Aggressionen gegen Beamte und
Behörden. Die im einschlägigen Art. 285 StGB vorgesehene Höchststrafe von drei
Jahren Haft soll auf fünf Jahre angehoben werden. Zudem soll in jedem Fall eine
mindestens einjährige Freiheitsstrafe verhängt werden. Der Bundesrat hatte die
Ablehnung der Motion beantragt, da härtere Strafen nicht erwiesenermassen zu
weniger Straftaten führten und der geltende Strafrahmen von den Gerichten schon
heute nicht ausgeschöpft werde. Die 92 zustimmenden Abgeordneten aus den
Fraktionen der SVP, CVP und BDP liessen sich von dieser Argumentation allerdings nicht
überzeugen. Sie setzten sich gegen 72 ablehnende Stimmen bei 18 Enthaltungen
durch. 6

MOTION
DATUM: 27.09.2016
KARIN FRICK

Der Ständerat beriet die Motion Freysinger (svp, VS), die Aggressionen gegen Beamte
und Behörden strenger bestrafen wollte, in der Frühjahrssession 2017 und lehnte sie
mit 33 zu 10 Stimmen bei 2 Enthaltungen ab. Die Stossrichtung der Motion wurde
grundsätzlich begrüsst, aber mit der Formulierung waren sowohl die vorberatende
Rechtskommission als auch der Rat mehrheitlich nicht einverstanden. Vor allem die
Forderung nach einer Mindeststrafe von einem Jahr Haft für alle Vergehen, die unter
Art. 285 StGB fallen, stand wegen Unverhältnismässigkeit in der Kritik. Stattdessen warte
man auf die bundesrätliche Vorlage zur Harmonisierung der Strafrahmen. 7

MOTION
DATUM: 27.02.2017
KARIN FRICK

Mit einer im Sommer 2016 eingereichten Motion reagierte Nationalrätin Silvia Flückiger-
Bäni (svp, AG) auf die ihrer Ansicht nach nicht mehr hinnehmbare Gewalt gegen die
Polizei in jüngster Zeit. Sie forderte, die entsprechende Strafbestimmung (Art. 285
StGB) dahingehend zu verschärfen, dass bei Gewalt und Drohung gegen Behörden und
Beamte zwingend eine unbedingte Gefängnisstrafe auszusprechen und überdies der
Arbeitgeber über ein rechtskräftiges Urteil im Zusammenhang mit diesem
Straftatbestand zu informieren ist. Damit wollte die Motionärin einerseits eine
abschreckende Wirkung erzielen und so die Zahl der Gewalttaten senken und
andererseits die Attraktivität des Polizeistandes fördern, um sicherzustellen, dass auch
in Zukunft fähige Leute diesen Beruf wählen. Obschon der Bundesrat die Ablehnung des
Vorstosses empfahl, da die Thematik in der Vorlage zur Harmonisierung der
Strafrahmen behandelt werde, stimmte die grosse Kammer im März 2018 der Motion mit
96 zu 92 Stimmen bei 4 Enthaltungen zu. 8

MOTION
DATUM: 15.03.2018
KARIN FRICK
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Im Gegensatz zum Nationalrat blieb die Motion Flückiger-Bäni (svp, AG) für schärfere
Strafen bei Gewalt gegen Polizei, Behörden und Beamte im Ständerat chancenlos. Die
kleine Kammer folgte in der Herbstsession 2018 dem einstimmigen Antrag ihrer
Rechtskommission und erteilte dem Vorstoss eine stillschweigende Absage. Sie
verkenne damit nicht den politischen Handlungsbedarf in dieser Sache, erachte die
Forderungen der Motion jedoch als unverhältnismässig für den sehr breiten und
facettenreichen Tatbestand von Art. 285 StGB, begründete die Kommission ihren
Antrag. Der Problematik werde stattdessen im Zuge der Strafrahmenharmonisierung
Rechnung getragen. 9

MOTION
DATUM: 19.09.2018
KARIN FRICK

Privatrecht

Angesichts der Senkung des politischen Mündigkeitsalters auf 18 Jahre erachtet es das
Parlament für sinnvoll, auch das zivilrechtliche Mündigkeitsalter von 20 auf 18 Jahre
herabzusetzen. Der Ständerat überwies ohne Gegenstimme eine vom Nationalrat im
Vorjahr verabschiedete entsprechende Motion. Bereits im Juni gab der Bundesrat
einen Vorentwurf in die Vernehmlassung. Darin wies er auch auf gewisse Gefahren
dieser Neuerung hin. So werden für die 18 und 19jährigen namentlich der Schutz vor
Kreditgeschäften sowie arbeitsrechtliche Sonderbestimmungen für Arbeitnehmer, die
nicht Lehrlinge sind, dahinfallen. 10

MOTION
DATUM: 21.03.1991
HANS HIRTER

Stimm- und Wahlrecht

Der negative Entscheid der Landsgemeinde führte auch zu parlamentarischen
Vorstössen auf Bundesebene. Mit Motionen forderten die Fraktionen der CVP und der
GP sowie die Freisinnige Nabholz (ZH) Verfassungsänderungen, welche die politische
Gleichberechtigung auch für die Kantone zwingend vorschreiben. Der Bundesrat
beantragte anfangs Oktober, die Motionen bloss in Postulatsform zu überweisen, da
nach dem Bundesgerichtsurteil über die erwähnten staatsrechtlichen Beschwerden auf
eine aufwendige Verfassungsänderung eventuell verzichtet werden könne. Falls das
Urteil negativ ausfalle und auch die Landsgemeinde die Einführung des kantonalen
Frauenstimmrechts 1991 nochmals ablehne, werde er unverzüglich die geforderte
Verfassungsrevision einleiten. 11

MOTION
DATUM: 14.12.1990
HANS HIRTER

Grundrechte

Mit relativ knappem Mehr lehnte der Nationalrat eine von der SP und der GP
unterstützte Motion Weder (ldu, BS) für den Schutz der Grundrechte künftiger
Generationen ab. Das Recht der in Zukunft lebenden Menschen auf ein
menschenwürdiges Leben in einer möglichst unversehrten Umwelt sollte nach Ansicht
des Motionärs in der Verfassung verankert werden. Bundesrat Koller (cvp) hatte sich
dagegen ausgesprochen, einen neuen Rechtsbegriff zu kreieren. Zudem verpflichte der
bestehende Verfassungsartikel über Umweltschutz die Behörden schon heute, die
langfristigen Auswirkungen der Politik auf Mensch und Natur in Rechnung zu stellen. 12

MOTION
DATUM: 26.11.1991
HANS HIRTER

Die Ständekammer trat auf das im Vorjahr vom Nationalrat im Eilverfahren, d.h. ohne
Konsultation des Bundesrates beschlossene Gesetz zur Schaffung einer Ombudsstelle
gegen Rassismus nicht ein. Sie forderte aber den Bundesrat mit einem Postulat (Po.
93.3041) auf, die Einrichtung einer derartigen Stelle zu überprüfen. Der Nationalrat
forderte daraufhin die Schaffung einer Ombudsstelle mit einer Motion, was die kleine
Kammer freilich mit dem Argument ablehnte, dass zuerst die Notwendigkeit und die
Funktion einer derartigen Institution abzuklären seien. 13

MOTION
DATUM: 14.06.1993
HANS HIRTER

Das seit anfang 1995 geltende Antirassismusgesetz führt nach Ansicht eines Teils der
bürgerlichen Nationalräte bei den Gerichten zu Auslegungsschwierigkeiten und
bewirke damit nicht nur Rechtsunsicherheit, sondern bedrohe auch das Recht auf freie
Meinungsäusserung. Eine von 17 Freisinnigen und 23 SVP-Politikern mitunterzeichnete
Motion von Nationalrat Gusset (fp, TG) forderte deshalb eine Teilrevision. Der Vorstoss
verlangt, dass die Bestimmungen namentlich bezüglich «Propagandaaktionen» präziser
gefasst werden und die Vorsätzlichkeit stärker gewichtet wird. Der Bundesrat empfahl,
die im Berichtsjahr noch nicht behandelte Motion abzulehnen. 14

MOTION
DATUM: 17.09.1997
HANS HIRTER
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Der Nationalrat überwies eine Motion Baumberger (cvp, ZH) für eine Ratifizierung des
Zusatzprotokolls von 1952 zur Europäischen Menschenrechtskonvention, welches die
Schweiz 1976 unterzeichnet hat. Inhaltlich geht es bei diesem Protokoll um den Schutz
vor willkürlicher Enteignung, um das Recht auf Bildung und um die Durchführung von
geheimen und freien Wahlen. Der Bundesrat erklärte sich mit der Motion
einverstanden, will aber zuerst noch eine Konsultation der interessierten Kreise und
der Kantone durchführen. 15

MOTION
DATUM: 18.12.1998
HANS HIRTER

Der Nationalrat lehnte eine von der SVP und der FP unterstützte Motion Gusset (fp, TG)
für eine Revision des Rassismusartikels im Strafgesetzbuch mit 96 zu 42 Stimmen ab.
Gusset hatte dabei namentlich ein präzisere Fassung von einzelnen Bestimmungen wie
etwa «Propagandaaktionen» verlangt, da sowohl in der Bevölkerung als auch bei den
Gerichten Unklarheit bestehe, welche Äusserungen in welchen Formen nun strafbar
seien und welche nicht. Der Bundesrat teilte zwar die Meinung, dass der
Rassismusartikel Auslegungsprobleme biete, dies sei jedoch bei neuen gesetzlichen
Bestimmungen oft der Fall. Er beantragte, da ihm keine besser geeigneten
Formulierungen bekannt seien, erfolgreich die Ablehnung der Motion. 16

MOTION
DATUM: 03.03.1999
HANS HIRTER

Nach der Zustimmung des Volkes zum UNO-Beitritt vom 3. März verlangte der
Nationalrat mit der Überweisung einer Motion Gysin (sp, BS) (Mo. 02.3093) vom
Bundesrat, dass dieser sich um die Mitgliedschaft der Schweiz in der
Menschenrechtskommission der UNO bemühe, da das Engagement für diese Fragen
einen der Schwerpunkte der schweizerischen UNO-Politik bilden müsse. Der Ständerat
forderte überdies den Bundesrat mit einem Postulat seiner Aussenpolitischen
Kommission (Po. 02.3394) auf, zu prüfen, ob es zur Verstärkung des Engagements der
Schweiz für die Menschenrechte sinnvoll wäre, eine ausserparlamentarische
Kommission für Menschenrechte zu bilden. Daraufhin zog Eugen David (cvp, SG) seine
parlamentarische Initiative (01.463) für die Bildung einer derartigen
Expertenkommission zurück. 17

MOTION
DATUM: 03.10.2002
HANS HIRTER

Die 2003 von der Schweiz eingereichte Kandidatur für die Mitgliedschaft in der UNO-
Menschenrechtskommission fand auch im Ständerat Unterstützung. Er sprach sich für
eine vom Nationalrat 2002 gutgeheissene Motion Gysin (sp, BS) aus, welche diesen
Schritt verlangte. Er überwies diese allerdings bloss in Postulatsform, weil das
Motionsbegehren mit der Einreichung der Kandidatur bereits erfüllt war. 18

MOTION
DATUM: 18.03.2004
HANS HIRTER

Ein Urteil des Bundesgerichts zum Antirassismusgesetz gab erneut zu politischen
Diskussionen über die Auslegung dieses Gesetzes Anlass. Das Gericht hatte
entschieden, dass auch rassistische oder antisemitische Äusserungen strafbar sind, die
in einer geschlossenen, nur eingeladenen Gästen zugänglichen Veranstaltung gemacht
werden. Rechtsextreme Gruppen (insbesondere sogenannte Skinheads) hatten in
letzter Zeit ihre Propagandaveranstaltungen und Konzerte oft in derartiger Form
abgehalten. Zulässig sind laut Bundesgericht rassistische oder antisemitische Sprüche
nur im privaten Kreis unter Verwandten und Bekannten. Die SVP kritisierte dieses Urteil
als nicht akzeptable Verschärfung der Gesetzesauslegung, da damit auch am
Stammtisch im Restaurant gemachte Äusserungen strafbar würden, was der
Gesetzgeber ausdrücklich nicht gewollt habe. Sie kündigte einen parlamentarischen
Vorstoss für die Streichung des Antirassismusgesetzes an, den die Fraktion dann
allerdings erst Anfang 2005 einreichte. 19

MOTION
DATUM: 08.10.2004
HANS HIRTER

Das Bundesgerichtsurteil zur Auslegung des Antirassismusgesetzes, das im Vorjahr zu
heftigen Diskussionen Anlass gegeben hatte, beschäftigte das Parlament auch im
Berichtsjahr. Die von der SVP-Fraktion und von Nationalrat Hess (sd, BE) eingereichten
Motionen für die Streichung des Antirassismusgesetzes wurden zwar noch nicht
behandelt. Der Ständerat befasste sich aber mit einer weniger weit gehenden Motion
Germann (svp, SH), welche verlangte, dass rassistische Äusserungen nur dann strafbar
sein sollen, wenn sie den öffentlichen Frieden ernsthaft gefährden. Auf Antrag der
Regierung lehnte der Ständerat diese Lockerung des Gesetzes ab. Der Bundesrat
erklärte, dass er das Bundesgerichtsurteil so interpretiere, dass Diskussionen am
Stammtisch nicht unter den Strafartikel fallen, solange sich die Beteiligten gut kennen

MOTION
DATUM: 17.03.2005
HANS HIRTER
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und ihre Voten nicht mühelos auch von Dritten wahrgenommen werden können. 20

Im Bestreben, griffigere rechtliche Mittel zur Bekämpfung von Rassismus und
Gewaltpropaganda zu schaffen, nahm die Rechtskommission des Nationalrats das
Anliegen einer Petition der Jugendsession 2003 auf und reichte eine Motion ein für ein
Verbot der öffentlichen Verwendung von Symbolen, welche für extremistische,
gewalttätige oder rassistische Bewegungen stehen (z.B. Hakenkreuz). Im Einverständnis
mit dem Bundesrat hiess der Nationalrat diese Motion gut. Bundesrat Blocher
erläuterte in diesem Zusammenhang, dass er ein derartiges Verbot nicht wie
ursprünglich geplant zusammen mit den Strafnormen zur Bekämpfung des
Hooliganismus bei Sportveranstaltungen und der Propaganda für Gewalt vorlegen
werde. Letztere seien wegen der in der Schweiz stattfindenden
Fussballeuropameisterschaft 2008 vordringlich. Der Ständerat akzeptierte die Motion
und die Petition in der Folge ebenfalls. 21

MOTION
DATUM: 15.06.2005
HANS HIRTER

Einmal mehr sprach sich das Parlament gegen die Revision der Anti-Rassismus-Norm
im Strafgesetz aus. Die von Hess (sd, BE) im Jahr 2004 eingereichte Motion für eine
ersatzlose Streichung fand im Nationalrat keine Gnade. Er schrieb sie wegen Ablauf der
Behandlungsfrist diskussionslos ab. Der Bundesrat hatte zuvor ihre Ablehnung
beantragt. 22

MOTION
DATUM: 06.10.2006
HANS HIRTER

Der Nationalrat lehnte in der Frühjahrssession eine Motion der SVP für die Abschaffung
der Eidgenössischen Kommission gegen den Rassismus mit 112 zu 62 Stimmen ab.
Neben der fast geschlossenen SVP (4 Gegenstimmen), sprachen sich auch 8 Vertreter
der CVP und 7 der FDP für die SVP-Motion aus. Eine anschliessend eingereichte Motion
Dunant (svp, BS) (Mo. 07.3032) für die Reduktion des Bundesbeitrags an die
Rassismuskommission von rund 180 000 Fr. auf 1 Fr. wurde im Rat bekämpft und
deshalb noch nicht behandelt. 23

MOTION
DATUM: 19.03.2007
HANS HIRTER

Eine Motion Gadient (bdp, GR) forderte den Bundesrat auf, das Internationale
Übereinkommen zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen, welches
2006 von der UNO-Generalversammlung verabschiedet wurde, zu ratifizieren. In seiner
Stellungnahme im Jahr 2009 teilte der Bundesrat mit, dass er das Anliegen der Motion
teile und die möglichen bundes- und kantonsrechtlichen Auswirkungen des
Übereinkommens prüfe. Eine Umsetzung des Übereinkommens hätte sowohl
Änderungen des Bundes- wie auch des Kantonsrechts zur Folge und wäre mit
Mehrkosten verbunden. Nachdem die Diskussion im Nationalrat zuerst verschoben
wurde, nahm die grosse Kammer die Motion 2009 mit 131 zu 42 Stimmen an, wobei die
SVP geschlossen dagegen votierte. Im Dezember 2010 beschloss der Bundesrat das
Übereinkommen zu unterzeichnen, was am 19. Januar 2011 geschah. Das EDA arbeitete
dann an einem Vorentwurf für den Bundesbeschluss für die Genehmigung des
Übereinkommens, welcher in die Vernehmlassung gegeben werden sollte. Der Ständerat
folgte in der Frühjahrsession 2011 dem Antrag seiner Rechtskommission und überwies
die Motion. 24

MOTION
DATUM: 02.03.2011
NADJA ACKERMANN

Das Vermummungsverbot wird auch 2012 auf der politischen Agenda bleiben. So
reichte der Nationalrat Fehr (svp, ZH) eine Motion ein, die den Bundesrat beauftragt,
dem Parlament eine Vorlage für ein nationales Vermummungsverbot zu unterbreiten.
Widersacher gegen das Verbot sollen mit Gefängnis bestraft werden. Auslöser dieser
Motion war ein Angriff auf Fehr selbst, der im Januar 2011 auf dem Weg zu einer
Versammlung der SVP Zürich am Albisgüetli von einem Demonstranten attackiert
worden war. 25

MOTION
DATUM: 03.03.2011
NADJA ACKERMANN
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Eine Motion der aussenpolitischen Kommission des Nationalrats forderte die
Umsetzung der von der parlamentarischen Versammlung des Europarates
verabschiedeten Resolution 1782. Die Resolution wurde im Zusammenhang mit
mutmasslichen Menschenrechtsverletzungen und illegalem Handel mit menschlichen
Organen in Kosovo 2011 verabschiedet. Die Motion wurde im Nationalrat in der
Frühjahrs- und im Ständerat in der Herbstsession angenommen. 26

MOTION
DATUM: 15.09.2011
NADJA ACKERMANN

Der Nationalrat nahm mit 101 zu 77 Stimmen die 2010 eingereichte Motion „Runter mit
den Masken“ des Nationalrats Freysinger (svp, VS) an. Die Motion forderte, dass
vermummte Personen sich nicht mehr an Behörden wenden, den öffentlichen Verkehr
benutzen und an Veranstaltungen auf öffentlichem Grund teilnehmen dürfen, wobei
von letztgenanntem Punkt Ausnahmen gemacht werden können, z.B. anlässlich der
Fasnacht. Dem Motionär zufolge liege der Fokus des Begehrens nicht auf Muslimen,
sondern auf Randalierern. 27

MOTION
DATUM: 28.09.2011
NADJA ACKERMANN

Eine von der staatspolitischen Kommission des Nationalrats eingereichte Motion
verlangte einen Rechtsschutz gegen unmittelbar auf die Bundesverfassung gestützte
Verordnungen und Verfügungen des Bundesrates und entsprechende Verordnungen
und einfache Bundesbeschlüsse der Bundesversammlung. Zurzeit besteht keine
gesetzliche Grundlage um solche Erlasse, die schwerwiegende Eingriffe in die
Grundrechte darstellen können, direkt gerichtlich anzufechten. Dieser Rechtsschutz
werde aber sowohl von der Bundesverfassung (Art. 29a) selbst, wie auch von der EMRK
(Art. 6 und Art. 13) gefordert, argumentierte die Kommission. Während sich der
Bundesrat negativ zur Motion äusserte, wurde sie im Nationalrat mit 90 zu 52 Stimmen
angenommen, wobei die SVP- und die BDP-Fraktion geschlossen und die Grünliberalen
mit einer Ausnahme dagegen votierten. 28

MOTION
DATUM: 15.12.2011
NADJA ACKERMANN

Der Ständerat sprach sich in der Frühjahrssession gegen einen Rechtsschutz in
ausserordentlichen Lagen aus und lehnte eine entsprechende Motion der
Staatspolitischen Kommission des Nationalrates entgegen seiner Kommissionsmehrheit
mit 19 zu 12 Stimmen ab. Er folgte damit der Ansicht des Bundesrates, nach welcher in
diesem Bereich kein Handlungsbedarf besteht. 29

MOTION
DATUM: 29.02.2012
NADJA ACKERMANN

Die von Nationalrat Freysinger (svp, VS) eingereichte Motion „Runter mit den Masken“,
welche durch einen zusätzlichen Artikel im Bundesgesetz über Massnahmen zur
Wahrung der inneren Sicherheit (BWIS) ein Vermummungsverbot für den Kontakt mit
Behörden und für die Benutzung des öffentlichen Verkehrs fordert und im Vorjahr vom
Nationalrat angenommen wurde, wurde vom Ständerat in der Frühjahrssession 2012
abgelehnt. Der Zweitrat folgte damit dem Antrag des Bundesrates. 30

MOTION
DATUM: 05.03.2012
NADJA ACKERMANN

Beide Kammern überwiesen 2012 die Motion von Nationalrat Sommaruga (sp, GE),
welche den Bundesrat auffordert, die Ausarbeitung eines neuen völkerrechtlichen
Instrumentes durch den UNO-Menschenrechtrat betreffend den besseren Schutz von
in der Landwirtschaft tätigen Menschen zu unterstützen. 31

MOTION
DATUM: 26.11.2012
NADJA ACKERMANN

Einen anderen Verlauf nahm die Behandlung der Motion Fehr (svp, ZH). Die im
Anschluss an einen tätlichen Übergriff auf den Motionär im Januar 2011 eingereichte
Motion fordert ein nationales Vermummungsverbot. Da die Motion von 134
Nationalräten mitunterzeichnet worden war, überrascht deren Annahme in der grossen
Kammer in der Wintersession nicht. Gegen die Motion sprachen sich die Fraktionen der
Grünen, der Grünliberalen sowie eine Mehrheit der SP-Fraktion aus. 32

MOTION
DATUM: 13.12.2012
NADJA ACKERMANN
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Der Ständerat wollte kein nationales Vermummungsverbot. Mit 27 zu 3 Stimmen sprach
er sich klar gegen eine entsprechende Motion Fehr (svp, ZH; Mo. 11.3043) aus. Ein
generelles Vermummungsverbot würde einen Eingriff in die Polizeihoheit der Kantone
darstellen und daher eine Verfassungsänderung voraussetzen. Mit demselben Argument
lehnte die kleine Kammer auch eine Motion Föhn (svp, SZ; Mo. 13.3520) ab, welche
Vermummungen bei Demonstrationen und Kundgebungen künftig zwingend als
Straftatbestand ahnden wollte. Der Motionär begründete seinen Vorstoss damit, dass
die kantonalen Verbote nicht mit gebotener Härte durchgesetzt würden und daher ein
nationales Vermummungsverbot in das Strafgesetzbuch aufgenommen werden
müsse. 33

MOTION
DATUM: 02.12.2013
NADJA ACKERMANN

Mit einer Motion Schmid-Federer (cvp, ZH) möchte der Nationalrat den Bundesrat
beauftragen, eine nationale Strategie gegen Cyberbullying und Cybermobbing
auszuarbeiten. Die Strategie sollte mindestens eine national koordinierte Bekämpfung,
eine zentrale Anlaufstelle für Opfer und Eltern sowie eine breit angelegte nationale
Aufklärungskampagne umfassen. Der Bundesrat sah jedoch aufgrund der 2010
lancierten Programme „Jugend und Gewalt“ und „Jugend und Medien“ keinen
Handlungsbedarf. Der Ständerat äusserte sich im Berichtsjahr noch nicht zum
Anliegen. 34

MOTION
DATUM: 05.03.2014
NADJA ACKERMANN

Eine Motion Schmid-Federer (cvp, ZH) zur Ausarbeitung einer nationalen Strategie
gegen Cyberbullying und Cybermobbing wurde von der kleinen Kammer in der
Herbstsession 2015 abgelehnt. Im Vorjahr war der Vorstoss im Nationalrat überwiegend
auf Unterstützung gestossen. Der Ständerat folgte mit dem Entscheid den Anträgen des
Bundesrates und seiner Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur. Vor dem
Hintergrund der erfolgreichen Förder- und Präventionsmassnahmen im Rahmen der
beiden nationalen Programme «Jugend und Medien» sowie «Jugend und Gewalt» sei
der Nutzen der geforderten nationalen Strategie grundsätzlich in Frage zu stellen. Ein
weiterer Kritikpunkt war die angezweifelte Effektivität der zentralen Anlaufstelle; die
Zuständigkeit wurde hier primär bei den Kantonen gesehen. 35

MOTION
DATUM: 08.09.2015
KARIN FRICK

Mit der Überweisung einer Motion Lustenberger (cvp, LU) beauftragten die
eidgenössischen Räte im Dezember 2015 den Bundesrat, sich auf allen relevanten
Ebenen, insbesondere beim Europarat, vermehrt für die Einhaltung und Durchsetzung
des Subsidiaritätsprinzips und die stärkere Berücksichtigung der nationalen
Rechtsordnungen am EGMR einzusetzen. Sowohl im Nationalrat als auch im Ständerat
wurde der Vorstoss ohne Gegenstimme angenommen. 36

MOTION
DATUM: 15.12.2015
KARIN FRICK

Mittels Motion forderte Nationalrat Daniel Fässler (cvp, AI), wieder eine
Bewilligungspflicht für ausländische Redner an politischen Veranstaltungen
einzuführen. Eine solche Bestimmung hatte es in der Schweiz schon einmal gegeben,
bis sie 1998 aufgehoben worden war, weil sie als überholt und verfassungswidrig
angesehen worden war. Der Motionär war der Ansicht, seit 1998 verfüge die Schweiz
über kein taugliches Mittel mehr, Auftritte von ausländischen Politikerinnen und
Politikern in der Schweiz zu unterbinden. Beispielhaft habe  dies ein geplanter,
umstrittener Auftritt des türkischen Aussenministers 2017 in Zürich gezeigt, den die
zuständigen Zürcher Behörden nur unter Berufung auf den Brandschutz hätten
verhindern können. So etwas sei «eines Staatswesens unwürdig», die aufgehobenen
Regeln hätten sich zuvor jahrzehntelang bewährt und «die Ruhe in unserem Land»
garantiert, so Fässler. Der Bundesrat stellte sich indes auf den Standpunkt, die lokalen
Behörden hätten grundsätzlich die Möglichkeit, politische Veranstaltungen nicht oder
nur unter Auflagen zu bewilligen. Darüber hinaus könne das Fedpol gestützt auf das
Ausländergesetz ein Einreiseverbot gegen ausländische Personen erlassen, wenn diese
die innere oder äussere Sicherheit der Schweiz gefährdeten. Gestützt auf das NDG
könne der Bundesrat einer ausländischen Person zudem via Tätigkeitsverbot
untersagen, an einer politischen Veranstaltung in der Schweiz aufzutreten, wenn der
Auftritt dazu diene, terroristische oder gewaltextremistische Aktivitäten zu
propagieren. Die Bewilligungspflicht stelle also einen unverhältnismässigen Eingriff in
die Meinungsäusserungsfreiheit dar. Die knappe Mehrheit der Nationalrätinnen und
Nationalräte sah dies jedoch anders und stimmte der Motion im Herbst 2018 mit 90 zu
85 Stimmen bei 3 Enthaltungen zu. 37

MOTION
DATUM: 19.09.2018
KARIN FRICK
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Mit 27 zu 13 Stimmen bei einer Enthaltung lehnte der Ständerat im Frühjahr 2019 die
Motion Fässler (cvp, AI) für die Wiedereinführung einer Bewilligungspflicht für
ausländische Redner an politischen Veranstaltungen ab. Nach einer lebhaften Debatte
zeigte sich offenbar die Ratsmehrheit von den Argumenten des Bundesrates und der
Mehrheit der SPK-SR, die beide die Ablehnung der Motion beantragt hatten, überzeugt:
Die Verhältnismässigkeit einer solchen Massnahme in Bezug auf die
Meinungsäusserungsfreiheit sei äusserst zweifelhaft, durch digitale Medien könne das
Verbot leicht umgangen werden und die Schweizer Behörden verfügten über andere,
wirksame Instrumente, um eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit durch
ausländische politische Rednerinnen und Redner zu verhindern. Bundesrätin Karin
Keller-Sutter erachtete in ihren Ausführungen die Wiedereinführung der
Bewilligungspflicht «in einem liberalen Rechtsstaat [...] und in einer Gesellschaft wie
der Schweiz, die [...] von sich aus [...] fähig ist, radikalen oder extremistischen
Tendenzen zu widerstehen» als unnötig und problematisch, da der Weg zur
Gesinnungsprüfung dann nicht mehr weit sei. 38

MOTION
DATUM: 19.03.2019
KARIN FRICK

Mit 100 zu 90 Stimmen bei einer Enthaltung nahm der Nationalrat in der
Frühjahrssession 2020 eine Motion Quadranti (bdp, ZH) an, mit der die BDP-
Nationalrätin den Bundesrat aufforderte, die Vorlage zur Schaffung der nationalen
Menschenrechtsinstitution (NMRI) rasch dem Parlament zu unterbreiten sowie eine
Übergangslösung unter Beibehaltung des Status quo mit dem Schweizerischen
Kompetenzzentrum für Menschenrechte (SKMR) sicherzustellen, bis die neue Institution
ihre Arbeit aufnehmen wird. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Bundesrat die
entsprechende Botschaft bereits zuhanden des Parlaments verabschiedet, weshalb die
Annahme der Motion nunmehr symbolischen Charakter hatte. Quadranti hatte den
Vorstoss nach längerem Stillstand des Projekts bereits im Sommer 2019 eingereicht,
worauf er aber von SVP-Nationalrat Gregor Rutz (svp, ZH) bekämpft und die Diskussion
vorerst verschoben worden war. Nach dem Ausscheiden Quadrantis aus dem Rat am
Ende der Legislaturperiode war die Motion von ihrem Parteikollegen Martin Landolt
(bdp, GL) übernommen und im Frühjahr 2020 erneut dem Nationalrat vorgelegt
worden. Bekämpfer Gregor Rutz äusserte Zweifel am Nutzen einer solchen Institution
für die Schweiz, die seiner Ansicht nach «dasjenige Land auf diesem Planeten [sei], das
die Menschenrechte am besten schütz[e]», weil nämlich das Stimmvolk über deren
Einhaltung wache. Anstatt einer neuen Institution schlug er vor, die Stimmbevölkerung
als Menschenrechtsinstitution akkreditieren zu lassen, was vom zuständigen Bundesrat
Ignazio Cassis als «interessante[r] Ansatz» zur Kenntnis genommen wurde. Es gebe
durchaus «Raum für gute Impulse» und er freue sich auf die materielle Beratung des
Geschäfts zur Schaffung der NMRI, schloss der Aussenminister. 39

MOTION
DATUM: 12.03.2020
KARIN FRICK

Der Bund müsse den Kantonen umgehend die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen,
damit diese im Rahmen des Nationalen Aktionsplans gegen Menschenhandel 2017–2020
die benötigten Ressourcen für einen effektiven Kampf gegen den Menschenhandel
aufbauen können, so die Forderung einer Motion Streiff-Feller (evp, BE), die in der
Wintersession 2020 vom Nationalrat angenommen wurde. Der NAP sehe unter anderem
eine verstärkte Strafverfolgung vor, damit die Abschreckung glaubwürdig werde und
sich die Ausbeutung von Menschen nicht mehr lohne. Diese Strafverfolgung sei jedoch
komplex und ressourcenintensiv, weshalb sie gerade Kantone mit einem kleinen
Polizeikorps nicht ohne Unterstützung des Bundes effektiv betreiben könnten,
begründete die Motionärin ihren Vorstoss. Der Bundesrat hatte die Ablehnung der
Motion beantragt, weil die Kantone bereits die Möglichkeit hätten, den Bund um
personelle, materielle, fachliche oder technische Unterstützung für die Strafverfolgung
in Menschenhandelsfällen zu ersuchen, unterlag damit im Nationalrat jedoch mit 108 zu
76 Stimmen bei 2 Enthaltungen. Damit geht die Motion an den Ständerat. 40

MOTION
DATUM: 09.12.2020
KARIN FRICK
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Öffentliche Ordnung

Sowohl Bauernverbandspräsident Sandoz (fdp, VD), der anlässlich der Ausschreitungen
an der Bauerndemonstration vom 23. Oktober 1996 in Bern selbst Bekanntschaft mit
Tränengas gemacht hatte, als auch seine Ratskollegin Teuscher (gb, BE) verlangten mit
Motionen (Mo. 96.3576 bzw. Mo. 96.3615), dass der Bundesrat den Einsatz toxischer
Stoffe (namentlich CS- und CN-Gas) durch die Polizei verbiete. Der Nationalrat
überwies diese Vorstösse als Postulate. 41

MOTION
DATUM: 20.06.1997
HANS HIRTER

Nachdem im Wahljahr 2007 die SVP-Kundgebung auf dem Bundesplatz zu massiven
Ausschreitungen geführt hatte, wollte die Stadt Bern Kundgebungsumzüge vor
nationalen Wahlen generell verbieten. Das Berner Verwaltungsgericht erklärte diese
Bestimmung jedoch als verfassungswidrig und unverhältnismässig. Die Stadtberner
Stimmbevölkerung lehnte zudem im Juni 2010 eine Initiative knapp ab, welche die
Einschränkung des Demonstrationsrechts vorsah, indem der Polizei das Recht auf
schnelles Auflösen von Kundgebungen eingeräumt worden wäre. Die gleiche Idee wurde
kurz darauf im Nationalrat als Motion eingereicht (Motion Hochreutener, cvp, BE). 42

MOTION
DATUM: 15.06.2010
MARC BÜHLMANN

Innere Sicherheit

Der Nationalrat überwies darüber hinaus eine Motion seiner Kommission für
Rechtsfragen, welche die Ausarbeitung von rechtlichen Grundlagen für die Ausweitung
des Aktivitätsbereichs dieser Zentralstelle auf eigene Ermittlungen und den Einsatz von
verdeckten Fahndern (sog. V-Männer) verlangt. Der Bundesrat opponierte dagegen mit
den Argumenten, dass er aufgrund eines früheren Postulats Danioth (cvp, UR) (Po.
92.3250) bereits eine Arbeitsgruppe zum Problem der V-Leute eingesetzt habe und
zudem abgeklärt werden müsse, ob es für die Ermittlungstätigkeit der Zentralstelle
einer Verfassungsänderung bedürfe. Sein Antrag auf Umwandlung in ein Postulat
vermochte sich erst im Ständerat durchzusetzen. 43

MOTION
DATUM: 31.12.1994
HANS HIRTER

Im Einvernehmen mit dem Bundesrat überwiesen der National- und der Ständerat eine
Motion Büchler (cvp, SG) für einen Ausbau der Amtsstelle beim Bundesamt für Polizei,
welche sich mit der Überwachung von terroristischen und kriminellen Bestrebungen
und Propaganda im Internet befasst. Insbesondere gelte es, die personellen
Ressourcen bereit zu stellen, um entsprechende Internetseiten auf schweizerischen
Servern zu eruieren und sofort zu sperren. 44

MOTION
DATUM: 23.09.2009
HANS HIRTER

Die Schweiz soll keinen Terrorismus exportieren. Darin waren sich die Motionärin Ida
Glanzmann-Hunkeler (cvp, LU) und der Bundesrat einig. Ob die Verankerung einer
Ausreisesperre für potenzielle Dschihad-Touristen im BWIS – wie in der Motion
verlangt – jedoch der richtige Weg ist, darüber schieden sich die Geister. In der
Debatte im Nationalrat wies Bundesrätin Simonetta Sommaruga auf die Gefahren hin,
die eine Ausreisesperre ohne flankierende Massnahmen mit sich bringe: Man müsse
wissen, was mit einer an der Ausreise gehinderten Person in der Schweiz geschehen
soll, um nicht zu riskieren, dass diese Person hier eine schwere Straftat verübt. Der
Bundesrat sei ausserdem daran, eine Vernehmlassungsvorlage auszuarbeiten. Dennoch
unterstützte die grosse Kammer den Vorstoss im September 2016 mit deutlicher
Mehrheit. 45

MOTION
DATUM: 14.09.2016
KARIN FRICK

Im Ständerat wurde die Motion Glanzmann-Hunkeler mit der Forderung, eine
Ausreisesperre für potenzielle Dschihad-Touristen im BWIS zu verankern, im
Dezember 2016 stillschweigend abgelehnt. Die vorberatende Kommission hatte
ebenfalls einstimmig die Ablehnung beantragt und dabei vier Gründe ins Feld geführt:
Eine Ausreisesperre allein könne erstens nicht die Lösung des Problems sein und
zweitens müsste der Vollzug einer solchen Sperre zuerst mit den Kantonen abgeklärt
werden. Drittens sei die Ausreisesperre ein Grundrechtseingriff und das Recht auf
Ausreise im UNO-Pakt über bürgerliche und politische Rechte völkerrechtlich
geschützt, was klare prozessuale Regeln, Beschwerdemöglichkeiten und die Wahrung
des Verhältnismässigkeitsprinzips unabdingbar macht. Viertens sei die Verankerung im
BWIS nicht zielführend, da dieses mit dem Inkrafttreten des neuen

MOTION
DATUM: 14.12.2016
KARIN FRICK
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Nachrichtendienstgesetzes bald grossteils ausser Kraft gesetzt werde. Bundesrätin
Sommaruga versicherte noch einmal, man arbeite an einer Lösung und setze dabei vor
allem auf eine Meldepflicht und eine Reisedokumentensperre sowie
Deradikalisierungsprogramme. 46

Im BWIS soll eine Bestimmung eingefügt werden, die den Erlass von Ausreisesperren für
potenzielle Gewaltextremisten ermöglicht. Ähnlich wie Hooligans (Art. 24c BWIS) sollen
damit auch Personen aus politisch extremistischen Kreisen daran gehindert werden
können, sich an gewalttätigen Ausschreitungen im Ausland zu beteiligen, so die
Forderung einer Motion Rieder (cvp, VS). Der Bundesrat unterstützte das Anliegen im
Grundsatz, betonte in seiner Stellungnahme jedoch, dass eine Ausreisesperre einen
schweren Grundrechtseingriff darstelle und daher nur erlassen werden dürfe, wenn
kein milderes Mittel zielführend sei bzw. wenn die innere oder äussere Sicherheit der
Schweiz bedroht sei. In diesem Sinne sei das EJPD bereits daran, ein Ausreiseverbot für
terroristische Gefährder auszuarbeiten, womit dem Anliegen der Motion in
verhältnismässiger Weise Rechnung getragen werde. Aus diesem Grund beantragte er
deren Ablehnung. Die Mehrheit im Ständerat liess sich von den rechtsstaatlichen
Bedenken der Regierung jedoch nicht überzeugen und stimmte der Motion in der
Wintersession 2017 mit 29 zu 11 Stimmen bei 2 Enthaltungen zu. 47

MOTION
DATUM: 13.12.2017
KARIN FRICK

In der Frühjahrssession 2018 hiess auch der Nationalrat die Motion Jositsch (sp, ZH)
zum Schutz religiöser Gemeinschaften vor terroristischer und extremistischer Gewalt
diskussionslos gut. Im Namen der RK-NR unterstrichen Erich von Siebenthal (svp, BE)
und Lisa Mazzone (gp, GE) die hohe Bedeutung der Zusammenarbeit von Bund,
Kantonen und Gemeinden sowie der Polizei, um diese Lücken im verfassungsmässigen
Bevölkerungsschutz zu füllen. Seit 2017 setze sich eine Arbeitsgruppe mit der
Ausarbeitung eines Konzeptes zur Unterstützung von besonders gefährdeten
Minderheiten auseinander und prüfe Möglichkeiten zur Ergänzung des geltenden
Rechts, um die Bundeskompetenzen zu erweitern, so Justizministerin Sommaruga.
Aufgrund der kantonalen Polizeikompetenz liege die Verantwortung zur Umsetzung
solcher Schutzmassnahmen jedoch vorwiegend bei den Kantonen. So sei die Absprache
zwischen Bund und Kantonen unabdingbar. 48

MOTION
DATUM: 07.03.2018
CATALINA SCHMID

Mit 120 zu 59 Stimmen bei 2 Enthaltungen nahm in der Sommersession 2018 auch der
Nationalrat die Motion Rieder (cvp, VS) an, mit welcher der Motionär forderte, dass
zukünftig Ausreisesperren für potenzielle Gewaltextremisten erlassen werden können.
Der Rat folgte damit dem Antrag seiner Kommissionsmehrheit, welche argumentierte,
dass sich eine solche Regelung für Hooligans (Art. 24c BWIS) bewährt habe und keine
grossen Unterschiede zwischen Hooligans und politisch motivierten, potenziell
gewalttätigen Personen bestünden. Eine Minderheit hatte vergeblich auf die aus ihrer
Sicht unverhältnismässige Grundrechtsverletzung hingewiesen. 49

MOTION
DATUM: 12.06.2018
KARIN FRICK

Das in Art. 3 EMRK formulierte und auch in Art. 25 Abs. 3 BV verankerte
Rückschiebeverbot verbietet es absolut, eine Person in einen Staat auszuschaffen, in
dem ihr Folter oder eine andere Art grausamer oder unmenschlicher Behandlung oder
Bestrafung droht. CVP-Nationalrat Fabio Regazzi (cvp, TI) forderte mit seiner Motion
«Ausweisung von Terroristinnen und Terroristen in ihre Herkunftsländer, unabhängig
davon, ob sie als sicher gelten oder nicht», die innere Sicherheit der Schweiz solle im
Falle von Flüchtlingen, die mit terroristischen Aktivitäten in Verbindung gebracht
werden und damit eine Gefahr für die Sicherheit der Schweiz darstellen, Vorrang
haben. Erreichen wollte er dies durch die vorrangige Anwendung von Art. 33 Abs. 2 des
internationalen Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, demzufolge sich
ein Flüchtling nicht auf das Ausweisungsverbot berufen könne, «wenn erhebliche
Gründe dafür vorliegen, dass er als eine Gefahr für die Sicherheit des
Aufenthaltsstaates angesehen werden muss oder wenn er eine Bedrohung für die
Gemeinschaft dieses Landes bedeutet, weil er wegen eines besonders schweren
Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist.» Das
Ausweisungsverbot an der vom Motionär genannten Stelle in der Flüchtlingskonvention
ist jedoch weiter gefasst ist als das Non-Refoulement-Prinzip des zwingenden
Völkerrechts und verbietet eine Rückschiebung nicht nur bei drohender Folter oder
Todesstrafe, sondern auch bei Gefährdung des Lebens oder der Freiheit des Flüchtlings

MOTION
DATUM: 19.09.2018
KARIN FRICK
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«wegen seiner Rasse, Religion, Staatszugehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer
bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen» (Art. 33 Abs. 1 FK).
Ergo kann das Ausweisungsverbot der Flüchtlingskonvention bei Gefährdung der
öffentlichen Sicherheit eingeschränkt werden; für das Rückschiebeverbot des
zwingenden Völkerrechts gilt dies jedoch nicht, das Non-Refoulement-Prinzip gilt
absolut.
Obwohl Justizministerin Simonetta Sommaruga vor dem Nationalratsplenum klarstellte,
dass es erstens nicht nur ausländische Dschihadisten gebe und zweitens die Schweiz
bereits heute Rückführungen in «unsichere Staaten» vornehme, da die Unsicherheit in
einem Land kein Hinderungsgrund für eine Rückführung sei, sondern nur eine
Verletzung des Rückschiebeverbots im individuellen Fall, nahm der Nationalrat die
Motion im Herbst 2018 mit 102 zu 73 Stimmen bei 3 Enthaltungen an. Auch die
Begründung, der Bundesrat habe hier gar keinen Handlungsspielraum – man könne das
zwingende Rückschiebeverbot nicht einfach ignorieren, weil man der
Flüchtlingskonvention Vorrang vor der Bundesverfassung gewähre – sowie die
Versicherung, man sei auch vonseiten des Bundesrats durchaus um Massnahmen zur
Terrorismusbekämpfung bemüht – so zeige dies beispielsweise die in der
Vernehmlassung gut angekommene Ausweitung des präventiv-polizeilichen
Instrumentariums –, stiess mehrheitlich auf taube Ohren. Während die SVP-Fraktion
geschlossen für den Vorstoss votierte, stimmten die Grüne, die SP- und die GLP-
Fraktion geschlossen dagegen. Die bürgerlichen Parteien zeigten sich gespalten, wobei
sich die Fraktionen der FDP und der CVP mehrheitlich dafür und jene der BDP
mehrheitlich dagegen aussprachen. 50

Anders als zuvor der Nationalrat war die SPK-SR mehrheitlich (6 zu 4 Stimmen, 2
Enthaltungen) der Ansicht, das Non-Refoulement-Prinzip sei ein fester Bestandteil der
Bundesverfassung und schütze selbst verurteilte Terroristinnen und Terroristen zu
Recht vor der Ausschaffung in ein Land, wo ihnen Folter oder die Todesstrafe droht.
Demzufolge beantragte sie die Motion Regazzi (cvp, TI), die die Ausweisung von
Dschihadistinnen und Dschihadisten in Folterstaaten ermöglichen sollte, ohne
Gegenantrag zur Ablehnung. Dem Ständeratsplenum wurde in der Frühjahrssession
2019 dann jedoch ein Einzelantrag Minder (parteilos, SH) auf Annahme der Motion
vorgelegt. Der parteilose Antragsteller argumentierte, das zwingende Völkerrecht greife
hier nicht, sei gar «für jeden Rechtsstaat absurd und total unbefriedigend», denn
«diese Nichtrückkehrer, diese Dschihadisten, diese Gefährder» kosteten den Staat
«Millionen von Franken» und verursachten «in den Kantonen, beim Bund und in der
Bevölkerung Frust und Unverständnis». Nicht zuletzt nahm er damit Bezug auf die fünf
wegen Terrorismus verurteilten Iraker der «Schaffhauser IS-Zelle», die nach verbüsster
Strafe nicht in den Irak ausgeschafft werden können, da ihnen dort mutmasslich Folter
droht. FDP-Ständerat Andrea Caroni (AR) entgegnete mit einem Plädoyer für den
Rechtsstaat, in dem er seine Ratskolleginnen und -kollegen dazu aufrief, sich nicht für
Folter herzugeben und nicht das «innere Heiligtum» des Rechtsstaats preiszugeben.
Die Schweiz solle ihre «höchsten Werte [...] nicht im blinden Eifer gegen die blinden
Eiferer zerstören, damit wir nicht eines Tages werden wie sie». Überdies sei der Fokus
der Motion auf Dschihadistinnen und Dschihadisten – «das Feindbild du jour» –
unverständlich, denn Massenmord und Terrorismus seien nicht an eine Religion
gebunden. Gegen den Vorstoss argumentierte ebenso Justizministerin Karin Keller-
Sutter: Das menschenrechtliche Rückschiebungsverbot könne als Teil des zwingenden
Völkerrechts nicht einfach umgangen werden. Zusätzlich wies sie auf die laufenden
Arbeiten zum Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von
Terrorismus hin und erläuterte, es sei nicht ganz einfach, geforderte Massnahmen wie
beispielsweise die geschützte Unterbringung von Gefährderinnen und Gefährdern
grundrechtskonform umzusetzen. Doch damit biss sie – wie im Nationalrat schon ihre
Vorgängerin – letztlich auf Granit. Mit 22 zu 18 Stimmen bei einer Enthaltung nahm die
kleine Kammer die Motion an. Auch wenn man das zwingende Völkerrecht nicht
brechen könne, so müsse doch etwas getan werden, war in etwa der Grundtenor des
Entscheids.
Das für eine Motion ungewöhnlich grosse Medienecho widerspiegelte ebenfalls die
Umstrittenheit des Entscheids. Angesichts der Kritik, die Motion stelle den Rechtsstaat
infrage, verteidigten die Befürworter – allen voran Motionär Fabio Regazzi – ihren
Standpunkt, verurteilte Terroristen müssten sich nicht auf die Menschenrechte berufen
können und «man müsse die Sorgen der Bevölkerung ernst nehmen» (NZZ).
Demgegenüber sprach Gegner und FDP-Nationalrat Kurt Fluri (SO) gegenüber der NZZ
von «Hysterie» und «Populismus». Die Menschenrechtsorganisation Amnesty
International Schweiz bezeichnete den Gesetzgebungsauftrag als «inakzeptabel». Als
Element des zwingenden Völkerrechts könne das Non-Refoulement-Prinzip in einem

MOTION
DATUM: 19.03.2019
KARIN FRICK
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Rechtsstaat keinesfalls, auch nicht unter dem Deckmantel der inneren Sicherheit,
derogiert werden. Wie der Bundesrat den verbindlichen Auftrag umsetzen will, war
zunächst noch unklar; gemäss NZZ wolle das Justizdepartement «die Sache nun
genauer analysieren». 51

Kriminalität

Anlässlich der Behandlung einer als Postulat überwiesenen Motion Jeanprêtre (sp, VD)
(Mo. 96.3660) für die Schaffung einer speziellen Koordinationsstelle zur internationalen
Bekämpfung der Kinderprostitution und der Aktivitäten von Pädophilen wies
Bundesrat Koller darauf hin, dass die schweizerischen Polizeibehörden in diesem
Bereich bereits heute eng mit ausländischen Strafverfolgungsbehörden
zusammenarbeiten. Eine weitere Motion Jeanprêtre (Mo. 96.3659) zur Bekämpfung der
Ausbeutung von Kindern durch sogenannte Sexualtouristen überwies der Nationalrat
mit dem Einverständnis des Bundesrates diskussionslos. Sie verlangt, das
Strafgesetzbuch in dem Sinne zu ändern, dass im Ausland begangene Sexualdelikte mit
Kindern unabhängig von der Nationalität des Täters und den im entsprechenden Land
geltenden Gesetzen in der Schweiz verfolgt werden können. Der Ständerat und nach
ihm auch der Nationalrat hiessen ebenfalls eine analoge Motion Béguin (fdp, NE) (Mo.
96.3649) gut. Im gleichen Zusammenhang überwies der Nationalrat auch eine Motion
Jeanprêtre (Mo. 97.3485) für den Aufbau resp. Ausbau von Polizeidiensten, welche sich
der Bekämpfung der Pädophilie und ihrer Organisationen widmen. Die Forderung, auch
Strafen gegen Organisationen, namentlich Reiseveranstalter, welche in diesem Bereich
tätig sind, aussprechen zu können, wurde von der Sozialdemokratin von Felten (BS)
eingebracht. Der Nationalrat wandelte ihre Motion (Mo. 97.3366) in ein Postulat um. In
der Praxis erfüllen die richterlichen Behörden die Forderungen der Motionen
Jeanprêtre und Béguin bereits teilweise. Nachdem im Vorjahr ein Schweizer in der
Waadt wegen Unzucht mit Kindern in Sri Lanka verurteilt worden war, nahmen die
Zürcher Behörden 1997 einen anderen Schweizer in Untersuchungshaft, der jahrelang in
Sri Lanka gelebt hatte und dort wegen Unzucht mit Kindern verhaftet, dann aber nicht
verurteilt, sondern ausgewiesen worden war. 52

MOTION
DATUM: 19.12.1997
HANS HIRTER

Im Gegensatz zum Nationalrat sprach sich der Ständerat gegen DNA-Tests bei
kriminellen Asylbewerbern aus. Er lehnte eine dahingehende Motion Darbellay (cvp, VS)
mit den Argumenten ab, dass solche Tests nur bei konkretem Tatverdacht
vorgenommen werden dürften und die Rechtsgleichheit der Asylbewerber gewahrt
werden müsse. Die Motion war im Kontext der erhöhten Anzahl Kriminalfälle von
Asylsuchenden aus den vom arabischen Frühling betroffenen Maghrebstaaaten
eingereicht worden. 53

MOTION
DATUM: 19.03.2014
NADJA ACKERMANN

Mit 86 zu 68 Stimmen bei 21 Enthaltungen überwies der Nationalrat in der
Sommersession 2019 eine Motion Regazzi (cvp, TI) an den Ständerat, wonach der
Bundesrat die gesetzliche Grundlage schaffen soll, um wegen Pädophilie verurteilten
Schweizerinnen und Schweizern den Pass zu entziehen. Solche Personen nutzten
oftmals Auslandsreisen, um ihre Neigung weiterhin auszuleben, und profitierten dort
von den «günstigen Bedingungen» wie Armut, Korruption und Toleranz seitens der
Behörden, begründete der Motionär sein Anliegen. Der Schweiz obliege eine
«moralische Verpflichtung», hier etwas dagegen zu tun. Der Bundesrat hatte den
Vorstoss zur Ablehnung empfohlen, da rückfallgefährdete, verurteilte Pädophile
ohnehin durch Freiheitsstrafe, stationäre Massnahme oder Verwahrung nicht mehr frei
reisen könnten. Das geltende Recht erlaube es überdies schon heute, gegen eine
beschuldigte Person während des Strafverfahrens ein Reiseverbot oder einen
Ausweisentzug zu verhängen. 54

MOTION
DATUM: 13.06.2019
KARIN FRICK

Eine knappe Mehrheit von 97 zu 94 Nationalratsmitgliedern unterstützte in der
Herbstsession 2019 das Anliegen einer Motion Quadranti (bdp, ZH), dass der Bund
«hate crimes» aufgrund der sexuellen Orientierung, der Geschlechtsidentität, des
Geschlechtsausdrucks oder von Geschlechtsmerkmalen statistisch erfassen sollte.
Solche Daten böten die Grundlage zur Problemlösung und könnten Ansatzpunkte für die
Prävention aufzeigen, argumentierte Quadranti. Der Bundesrat hatte die Ablehnung der
Motion beantragt. Er befürchtete eine ungenügende Datenqualität, denn die Angabe
des Tatmotivs erfolge in der polizeilichen Kriminalstatistik nur auf freiwilliger Basis. Mit

MOTION
DATUM: 26.09.2019
KARIN FRICK
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der Einführung eines Straftatbestands für Diskriminierung aufgrund der sexuellen
Orientierung würde die Erfassung in der polizeilichen Kriminalstatistik – wie für alle
Straftatbestände des StGB – ohnehin obligatorisch werden. Im Falle der Ablehnung
anlässlich des bevorstehenden Referendums könnte sich der Bundesrat hingegen eher
Umfragen bei den betroffenen Gruppen vorstellen, erklärte Innenminister Alain Berset,
von denen er sich aussagekräftigere Resultate verspreche als von der Erfassung durch
die Polizei. Die grosse Kammer folgte indes mehrheitlich dem Aufruf Quadrantis, einen
Schritt zu tun, um die «Problemdimension sichtbar» zu machen. 55

Entgegen dem Nationalrat lehnte der Ständerat im Frühjahr 2020 die Motion Regazzi
(cvp, TI) ab, mit der eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden sollte, um wegen
Pädophilie verurteilten Schweizerinnen und Schweizern den Pass zu entziehen und sie
so an Auslandsreisen zu hindern. Die kleine Kammer folgte stillschweigend ihrer
staatspolitischen Kommission, die keinen Handlungsbedarf sah. Im Ausland begangene
pädosexuelle Straftaten seien nach schweizerischem Recht ohnehin strafbar und sich
in einem Strafverfahren befindliche oder aus einer Freiheitsstrafe entlassene Pädophile
könnten von den Justizbehörden bereits nach geltendem Recht mit einem
Ausreiseverbot belegt werden, so die Begründung der Kommission. 56

MOTION
DATUM: 04.03.2020
KARIN FRICK

Die schweizweite statistische Erfassung von «hate crimes» aufgrund der sexuellen
Orientierung, der Geschlechtsidentität, des Geschlechtsausdrucks oder von
Geschlechtsmerkmalen könnte Ansatzpunkte für die Prävention aufzeigen und würde
generell die Diskriminierung dieser Gruppe thematisieren, argumentierte die
ständerätliche WBK, die ihrem Rat die Annahme der entsprechenden Motion Quadranti
(bdp, ZH) beantragte. In der Frühjahrssession 2020 folgte die Ratsmehrheit jedoch
einem Einzelantrag Hefti (fdp, GL) und lehnte den Vorstoss mit 21 zu 18 Stimmen bei
einer Enthaltung ab. Die Gegnerschaft der Motion erachtete die geforderte Statistik in
der vorgeschlagenen Form im Hinblick auf die Datenqualität als problematisch, da sie
aus Polizeirapporten zusammengestellt würde und nicht wie die polizeiliche
Kriminalstatistik aus Anzeigen aufgrund des Strafgesetzbuches. Innenminister Alain
Berset versicherte, der Bundesrat werde beim Thema «hate crimes» nicht untätig
bleiben, und wies darauf hin, dass es der in der Volksabstimmung vom Februar 2020
angenommene Artikel 262bis StGB (Verbot der Diskriminierung aufgrund der sexuellen
Orientierung) möglich mache, auch diesen Tatbestand in der polizeilichen
Kriminalstatistik zu erfassen. Dies war zum Zeitpunkt der Einreichung der Motion noch
nicht möglich gewesen, weswegen die Motion eine Statistik basierend auf
Polizeirapporten vorgeschlagen hatte. 57

MOTION
DATUM: 10.03.2020
KARIN FRICK

Polizei

Im Nationalrat verlangte Freund (svp, AR) mit einer Motion Rechtsgrundlagen für
gewisse Vereinheitlichungen der kantonal organisierten Polizeikorps. Namentlich
sollten diese die überregionale Zusammenarbeit, die Kooperation mit dem
Grenzwachtkorps und die Mindeststandards für die Polizeiausbildung regeln. Da der
Sozialdemokrat Gross (ZH) dagegen Opposition anmeldete, wurde die Beratung der
Motion verschoben. 58

MOTION
DATUM: 19.03.1999
HANS HIRTER

Die knappen Personalbestände des Grenzwachtkorps hatten in den letzten Jahren zu
einer Reduktion der Überwachungstätigkeit an der Grenze geführt. Die Kontrolle
beschränkte sich zunehmend auf Stichproben beim einreisenden Strassenverkehr und
auf die Beobachtung von besonders zur illegalen Einreise geeigneten Stellen der
sogenannten grünen Grenze. Nach Ansicht der SVP geht von dieser Reduktion eine
Gefährdung der inneren Sicherheit aus. Nationalrat Baumann (svp, TG) verlangte als
Gegenmassnahme mit einer Motion eine Personalaufstockung oder als Alternative dazu
den vermehrten Einsatz der Armee. Nachdem der Bundesrat darauf hingewiesen hatte,
dass auch eine massive Personalaufstockung eine lückenlose Grenzüberwachung nicht
erlauben würde, dass aber in Zusammenarbeit mit den Kantonen das Kontrollsystem
überprüft werde, lehnte der Rat die Motion ab; eine Motion Schmied (svp, BE), welche
eine derartige Überprüfung gefordert hatte, war kurz zuvor überwiesen worden. 59

MOTION
DATUM: 02.10.2000
HANS HIRTER
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Der Nationalrat überwies gegen den Antrag des Bundesrates eine Motion Segmüller
(cvp, LU) (08.3208), welche die Landesregierung auffordert, zusammen mit den
Kantonen für einen Ausbau des Bestandes der Polizeikräfte zu sorgen. Dasselbe und
zusätzlich auch noch eine Aufstockung des Grenzwachtkorps speziell für die
Verbrechensbekämpfung in den Grenzregionen verlangte auch eine vom Nationalrat
überwiesene, von der kleinen Kammer aber abgelehnte Motion Robbiani (cvp, TI)
(08.3268). Der Nationalrat und nach ihm auch der Ständerat überwiesen eine Motion
Fehr (svp, ZH) (08.3510) für eine Aufstockung des Grenzwachtkorps um 200-300
Personen. Die kleine Kammer strich allerdings die Nennung einer konkreten Zahl. 60

MOTION
DATUM: 09.12.2009
HANS HIRTER

Mit seiner 2008 eingereichten Motion verlangte Fehr (svp, ZH) die Aufstockung des
Grenzwachtkorps (GWK) um 200 bis 300 Stellen sowie eine konkurrenzfähige
Besoldung, vor allem der jungen Grenzwächter. Nachdem die Motion vom Nationalrat
2009 angenommen wurde, schuf die kleine Kammer eine Differenz, indem sie die
Streichung der verbindlichen Zahl von 200 bis 300 Grenzwächter forderte. Gleichzeitig
überwies der Ständerat ein Postulat seiner sicherheitspolitischen Kommission
(09.3737), das den Bundesrat beauftragt, den Bestand des Grenzwachtkorps bis Ende
2010 aufgrund der Erfahrungen mit dem Schengen-Dublin-Abkommen zu überprüfen.
Damit sollte sichergestellt werden, dass die Motion auch ohne genaue Zahlenangabe
effektiv umgesetzt wird. Der Nationalrat stimmte 2011 der Änderung zu, womit die
Motion überwiesen wurde. 61

MOTION
DATUM: 01.03.2011
NADJA ACKERMANN

Konkretere Massnahmen verlangten andere parlamentarische Vorstösse. So forderte die
Schwesterkommission (SPK-NR) mit einer Motion die Wiedereinführung von
Grenzkontrollen an Grenzen zu Staaten, die das Dublin-Abkommen nicht befriedigend
umsetzen. Insbesondere an der Grenze zu Italien sollen die Grenzen stärker kontrolliert
werden. Nachdem die Motion 2012 im Nationalrat Zustimmung gefunden hatte, wurde
sie 2013 durch den Ständerat mit 17 zu 6 Stimmen bei 2 Enthaltungen an den Bundesrat
überwiesen. 62

MOTION
DATUM: 04.06.2013
NADJA ACKERMANN

Eine Motion Barthassat (cvp, GE), die den Bundesrat beauftragen wollte, mit den
Nachbarländern Verhandlungen über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im
Kampf gegen die Kriminalität aufzunehmen, wurde 2013 abgelehnt. Insbesondere sollte
die vermehrte Nutzung des Luftraumes Gegenstand dieser Verhandlungen sein. Stein
des Anstosses war bei diesem Vorstoss die steigende Anzahl Straftaten in Genf. Die
Motion konnte aber nicht überwiesen werden, da der Ständerat im Gegensatz zum
Nationalrat dem Antrag seiner Rechtskommission und des Bundesrates folgend das
Begehren ablehnte. 63

MOTION
DATUM: 11.09.2013
NADJA ACKERMANN

Damit die Wartezeit von angehaltenen Personen verkürzt werden kann, soll die
Transportpolizei für die Überprüfung von Personalien und zur Identifizierung von
Personen in den Abrufrechten von Personendaten dem Grenzwachtkorps gleichgestellt
werden. Das Parlament überwies eine Motion der nationalrätlichen Kommission für
Verkehr- und Fernmeldewesen an den Bundesrat, der bereits in seiner Antwort diesen
Vorstoss einer ähnlich gerichteten, aber unklarer formulierten Motion Glanzmann-
Hunkeler (cvp, LU) vorgezogen hatte. 64

MOTION
DATUM: 08.09.2014
NADJA ACKERMANN

Auf Antrag des Bundesrates nahm der Nationalrat eine Motion Romano (cvp, TI) an,
welche dem Fedpol die Kompetenz zur verdeckten Registrierung von terroristisch
motivierten Reisenden im Schengener Informationssystem (SIS) geben will. Die
verdeckte Ausschreibung im SIS – verdeckt deshalb, weil die betroffene Person über
ihre Registrierung nicht in Kenntnis gesetzt wird – stelle ein wichtiges Instrument zur
Verhinderung und Aufdeckung von Straftaten dar, so die Ansicht des Motionärs und des
Bundesrates. Das neue Nachrichtendienstgesetz sieht diese Kompetenz für den NDB
vor, damit dieser die Bedrohungslage im Zusammenhang mit registrierten Personen
präventiv einschätzen kann. Für die Ermittlung bei bereits begangenen Straftaten ist
jedoch das Fedpol zuständig. Dazu soll auch diese Behörde verdeckte Ausschreibungen
im SIS tätigen dürfen. Mit 149 gegen 39 Stimmen aus der SP-Fraktion bei einer
Enthaltung stimmte die grosse Kammer dem Vorstoss in der Herbstsession 2016 zu. 65

MOTION
DATUM: 14.09.2016
KARIN FRICK
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In der Wintersession 2016 stimmte als Zweitrat auch der Ständerat der Motion Romano
(cvp, TI) zur verdeckten Registrierung von terroristisch motivierten Reisenden im SIS
zu. Neben dem NDB, dessen diesbezügliche Kompetenz im neuen
Nachrichtendienstgesetz festgeschrieben ist, wird nun auch das Fedpol die Befugnis
erhalten, terroristisch motivierte Reisende verdeckt im SIS auszuschreiben. Ein
Vernehmlassungsentwurf für die entsprechende gesetzliche Grundlage soll bis Ende
2017 vorliegen. 66

MOTION
DATUM: 14.12.2016
KARIN FRICK

Das Konkordat über private Sicherheitsdienstleistungen (KÜPS) müsse wohl als
gescheitert betrachtet werden, nachdem die Kantone Bern, Obwalden, Schwyz, Zug und
Zürich definitiv gegen ihren Beitritt entschieden hätten, so die Einschätzung der
Zürcher SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf, mit der sie ihre im September 2016
eingereichte Motion für eine schweizweite Regelung privater
Sicherheitsdienstleistungen begründete. Der Bundesrat anerkannte in seiner
Stellungnahme vom Februar 2017 die uneinheitliche Rechtslage, erachtete es aber als
verfrüht, jetzt schon auf Bundesebene gesetzgeberisch tätig zu werden. Vielmehr wollte
er sowohl der KKJPD Zeit geben, sich mit einem kurz zuvor publizierten Gutachten der
Weko auseinanderzusetzen, das die unterschiedlichen Bewilligungsvoraussetzungen für
Sicherheitsunternehmen aus dem Blickwinkel des Binnenmarktgesetzes betrachtet, als
auch erneut mit den Kantonen über das weitere Vorgehen in Dialog treten.
Vor dem Nationalratsplenum in der Herbstsession 2018 erklärte Bundesrätin Simonetta
Sommaruga jedoch, nach dem definitiven Scheitern des KÜPS im April 2017 habe der
Bundesrat seine Meinung geändert. Da die Kantone es nicht geschafft hätten, ihr
selbstgesetztes Ziel zu erreichen, unterstütze der Bundesrat mittlerweile eine nationale
Regelung und damit das Anliegen der Motion. Angesichts der Tatsache, dass private
Sicherheitsfirmen mit einem Gesamtumsatz von über einer Milliarde Franken pro Jahr
grossen Raum einnähmen und sich gleichzeitig in einem sensiblen Bereich am Rande
des staatlichen Gewaltmonopols bewegten, tue eine Regulierung Not. Dem Antrag auf
Annahme des Vorstosses fügte sie das Versprechen bei, die Regelungen gegebenenfalls
in Zusammenarbeit mit den Kantonen zu erarbeiten. Der Nationalrat nahm die Motion
schliesslich stillschweigend an. 67

MOTION
DATUM: 19.09.2018
KARIN FRICK

Da die Polizeikorps der Kantone je eigene Polizeidatenbanken betrieben, sei die
Beschaffung von Informationen aus anderen Kantonen mit erheblichem Aufwand
verbunden, begründete die Nationalrätin Corina Eichenberger-Walther (fdp, AG) ihre
Motion für einen nationalen polizeilichen Datenaustausch, denn für eine erfolgreiche
Kriminalitätsbekämpfung sei der schweizweite Austausch von Informationen
unerlässlich. Der Bundesrat teilte diese Ansicht und empfahl die Motion zur Annahme.
Obgleich eine zentrale Datenerfassung und -bearbeitung aufgrund der kantonalen
Polizeihoheit nicht in Frage komme, stellte er eine nationale Abfrageplattform in
Aussicht, wo alle Informationen aus kantonalen und nationalen polizeilichen
Informationssystemen mit einer einzigen Abfrage abgerufen werden können; eine
Vorstudie für eine solche Plattform sei mit den Kantonen bereits in Erarbeitung. Auch
die Kantone begrüssten einen solchen Schritt, berichtete die SiK-SR, die die KKJPD
diesbezüglich angehört hatte. Stillschweigend hiessen in der Sommer- bzw.
Wintersession 2019 beide eidgenössischen Räte den Vorstoss gut. 68

MOTION
DATUM: 09.12.2019
KARIN FRICK

In der Wintersession 2019 befasste sich der Ständerat als Zweitrat mit der Motion Seiler
Graf (sp, ZH) für eine schweizweite Regelung privater Sicherheitsdienstleistungen.
Nachdem die SiK-SR die KKJPD angehört und sich darüber unterrichten lassen hatte,
dass die aktuelle Situation «unhaltbar» sei, gleichzeitig aber keine Aussicht auf eine
Harmonisierung des kantonalen Rechts in diesem Bereich bestehe und eine
einheitliche Regelung nur mittels Bundesgesetz erreicht werden könne, beantragte sie
die Motion ihrem Rat mehrheitlich zur Annahme. Die Minderheit anerkannte zwar den
Handlungsbedarf, wollte jedoch nicht – nicht einmal auf deren ausdrückliche Bitte hin –
in die Kompetenz der Kantone eingreifen, weil sie weitere ähnliche
Kompetenzabtretungen in Zukunft fürchtete und damit den Föderalismus in Gefahr
sah. Aus diesem Grund hatte die Kommission bereits einige Monate zuvor – noch vor
der erwähnten Anhörung der KKJPD – eine praktisch gleichlautende Motion Rechsteiner
(sp, SG; Mo. 17.4101) mehrheitlich abgelehnt, die der Motionär daraufhin zurückzog. Die
Motion Seiler Graf wurde im Ständerat mit der knappen Mehrheit von 23 zu 21 Stimmen
bei einer Enthaltung abgelehnt. Laut Minderheitsvertreter Thomas Minder (parteilos,
SH) sei dies ein «starkes Zeichen an die Kantone, ihre verhältnismässig kleinen

MOTION
DATUM: 16.12.2019
KARIN FRICK
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Probleme im Bereich der inneren Sicherheit selbst zu lösen». Ständeratspräsident Hans
Stöckli (sp, BE) erheiterte das Plenum zum Schluss der Debatte mit der Bemerkung, die
Motion sei damit erledigt, «aber das Problem wahrscheinlich nicht».
In der Tat hatten sich nicht nur der Polizeiverband, der gemäss der NZZ seit längerer
Zeit vor Wildwuchs im Sicherheitsbereich gewarnt hatte, sondern auch der Verband
Schweizerischer Sicherheitsdienstleistungsunternehmen (VSSU) und damit die Security-
Branche selbst einheitliche Qualitätsstandards gewünscht. «Die private
Sicherheitsbranche kann sich längerfristig nur entwickeln, wenn sie von der
Öffentlichkeit als kompetent wahrgenommen wird», erklärte VSSU-Vertreter Matthias
Fluri gegenüber der NZZ. Mit der Ablehnung durch den Ständerat ist das «Ende des
Trauerspiels» (NZZ) jedoch wohl wieder ausser Sichtweite gerückt. 69

Im Zuge der Behandlung des Entwurfs des Bundesrates zum Bundesgesetz über
polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) schrieb das Parlament
im Sommer 2020 die Motion der KVF-NR für die Überprüfung von Personendaten im
Abrufverfahren durch die Transportpolizei ab. 70

MOTION
DATUM: 19.06.2020
CATALINA SCHMID

Nach der Veröffentlichung der bundesrätlichen Botschaft zum Bundesgesetz über
polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus im Mai 2019 schrieb das
Parlament die Motion Romano (cvp, TI) für die Registrierung von terroristisch
motivierten Reisenden im Sommer 2020 ab. 71

MOTION
DATUM: 19.06.2020
CATALINA SCHMID

Nach geltendem Recht muss die Person, die eine Ordnungsbusse verhängt, auf der
Quittung oder dem Bedenkfristformular ihren Vor- und Nachnamen angeben. Um die
Polizistinnen und Polizisten, die Ordnungsbussen verhängen, besser zu schützen,
sollen sie neu nur noch ihre Matrikelnummer angeben müssen. Der Nationalrat folgte in
der Herbstsession 2020 diskussionslos dem Antrag des Bundesrates und nahm eine
entsprechende Motion Addor (svp, VS) stillschweigend an. 72

MOTION
DATUM: 25.09.2020
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

Noch Ende 2011 waren zwei Motionen diskutiert worden, die auf Massnahmen zur
besseren Vereinbarkeit von Volksinitiativen mit den Grundrechten abzielten. Auf der
Basis des bundesrätlichen Zusatzberichts zum Verhältnis von Völkerrecht und
Volksinitiativen verlangte die Motion der staatspolitischen Kommission des Ständerates
einen Katalog von rechtlichen Grundlagen für die nichtbindende materielle Vorprüfung
eines Initiativtextes vor der Sammlung der Unterschriften (11.3751). Beide Kammern
hatten diesen Vorstoss angenommen, die nationalrätliche SPK verlangte aber in einer
von der grossen Kammer ebenfalls 2011 noch angenommenen zweiten Motion zusätzlich
Vorschläge für eine Erweiterung des Katalogs der Gründe für die Ungültigkeitserklärung
einer Volksinitiative (z.B. ein Gebot der Beachtung der Grundrechte oder der
Menschenrechtskonvention in der Verfassung). In der Frühjahrssession war dieser
zweite Punkt Gegenstand recht ausführlicher Diskussionen im Ständerat über die
Bedeutung der direkten Demokratie gegenüber zentraler Grund- und Menschenrechte.
Schliesslich stimmte der Rat mit Stichentscheid des Präsidenten für Annahme der auch
vom Bundesrat unterstützten Motion. 73

MOTION
DATUM: 29.02.2012
MARC BÜHLMANN
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Föderativer Aufbau

Interkantonale Zusammenarbeit

Die Entwicklung der interkantonalen Zusammenarbeit als Alternative zur
Zentralisierung durch den Bund konnte weiterhin nur begrenzt Fortschritte
verzeichnen. Wohl gelang den kantonalen Regierungen der Abschluss eines
Schulkoordinationskonkordats, aber Widerstände in den Kantonsparlamenten und in
der Bürgerschaft der Kantone liessen erkennen, wie schwierig es ist, auf dem Weg des
kooperativen Föderalismus mehr als technische Probleme zu lösen. Als Rückschlag für
die interkantonale Zusammenarbeit wurde von einzelnen Stimmen das Scheitern des
Projekts einer Interkantonalen Mobilen Polizei (IMP) gewertet. Wenn so auf der einen
Seite die Kompliziertheit des Entscheidungsprozesses deutlicher wurde, so fehlte es
auf der andern nicht an Warnungen vor der Gefahr, dass das Konkordat die
demokratische Kontrolle erschwere, da Parlament und Referendum von den
Konkordatsorganen noch leichter überspielt werden könnten als von Regierung und
Verwaltung. Die Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit begnügte sich deshalb
nicht damit, den Konkordatsweg als Mittel des kooperativen Föderalismus zu
empfehlen, sondern sie unternahm auch Studien über die Frage, ob die Schweiz in
andere Gebietskörperschaften (Regionen, Grosskantone) gegliedert werden könnte und
sollte. Einen Ausbau des Konkordatswesens durch Einschaltung des Bundes und eine
Ermächtigung des Bundes zur Allgemeinverbindlicherklärung von Konkordaten empfahl
Nationalrat Chevallaz (rad., VD) in einem parlamentarischen Vorstoss. 74

MOTION
DATUM: 15.12.1970
PETER GILG

Aussenpolitik

Aussenpolitik

Les chambres ont adopté au cours de l’année sous revue une motion Leutenegger
Oberholzer (ps, BL), qui demandait au Conseil fédéral de signer la convention du
Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et d'enclencher sans
attendre les mesures de mise en œuvre nécessaires à sa ratification. 75

MOTION
DATUM: 17.12.2008
ELIE BURGOS

Beziehungen zu internationalen Organisationen

En novembre, le Conseil national a adopté une motion Gadient (pbd, GR) chargeant le
Conseil fédéral de prendre les dispositions nécessaires afin que la Suisse ratifie le plus
rapidement possible la Convention internationale pour la protection de toutes les
personnes contre les disparitions forcées. 76

MOTION
DATUM: 24.11.2009
SÉBASTIEN SCHNYDER

Im Ständerat zur Beratung stand die Motion Gadient (bdp, GR), welche eine möglichst
rasche Ratifizierung des von der UNO-Generalversammlung angenommenen
Übereinkommens zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen forderte.
Das Begehren war bereits 2009 vom Nationalrat angenommen worden. Das
internationale Abkommen verlangt Massnahmen zum Schutz aller Personen gegen
Freiheitsentzug durch staatliche Organe oder mit Wissen des Staates – ohne dass der
Staat diesen Freiheitsentzug bestätigt oder über das Schicksal der betroffenen Person
Auskunft erteilt. Folglich wird durch dieses staatliche Handeln den Betroffenen der
nötige rechtliche Schutz verweigert. Die Kommission für Rechtsfragen (RK-SR) machte
bei der Beratung im Ständerat darauf aufmerksam, dass durch eine Ratifikation für die
Kantone gewisse Vollzugsprobleme entstehen könnten. Diese sollten jedoch durch das
Vernehmlassungsverfahren gelöst werden und einer Ratifikation nicht im Wege stehen.
Die Ständevertreter folgten dieser Argumentation und überwiesen die Motion an den
Bundesrat. 77

MOTION
DATUM: 02.03.2011
ANITA KÄPPELI
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Zwischenstaatliche Beziehungen

Contrairement au Conseil national l’année précédente, le Conseil des Etats a rejeté la
motion de la CPE-CN chargeant le Conseil fédéral de s’engager auprès du
gouvernement turc pour faire respecter les droits de propriété des monastères
araméens et de reconnaître les droits de la minorité syriaque en Turquie. 78

MOTION
DATUM: 17.06.2010
SÉBASTIEN SCHNYDER

Landesverteidigung

Landesverteidigung und Gesellschaft

Die FDP-Liberale Fraktion hatte im September 2015 eine Motion eingereicht, mit der
die Mittel für den Nachrichtendienst des Bundes (NDB) aufgestockt oder zumindest
nicht gekürzt werden sollten. Sicherheit sei eine Kernaufgabe des Staates und
deswegen dürften die Ressourcen für den NDB nicht angetastet werden. Die FDP wollte
mit ihrem Vorstoss sicherstellen, dass der NDB die nötigen Abklärungen zum
terroristischen Risikopotential von Asylsuchenden und Kontingentsflüchtlingen
glaubwürdig durchführen kann. Die Partei setzte damit an zwei frühere Vorstösse an, in
denen sie bereits Bedenken zur sicherheitspolitischen Lage in der Schweiz aufgrund
der Migrationsströme geäussert hatte (Ip. 15.3546 und 15.3547). Seit der Beantwortung
dieser beiden ähnlich lautenden Interpellationen habe sich die Lage noch verschärft,
befürchtete die FDP, und weil unter dem Deckmantel Asylsuchender möglicherweise
auch Terroristen in die Schweiz einreisen würden, sollte die Regierung aktiv werden. Da
im Bundeshaushalt Sparbemühungen nötig sein werden, wollte die FDP mit dieser
Motion erneut mit Nachdruck eine Budgetkürzung beim NDB verhindern.
Der Bundesrat zeigte in der Stellungnahme Verständnis für das Anliegen und räumte
ein, dass nicht ausgeschlossen werden könne, dass auch Personen in die Schweiz
einreisten, die ein Sicherheitsrisiko bedeuteten. Er sah jedoch zum damaligen
Zeitpunkt keine Möglichkeit für eine Aufstockung der Mittel für den NDB, unter
anderem, weil bereits Anfang Januar 2015 sechs zusätzliche Stellen beim NDB zur
Stärkung der Terrorabwehr geschaffen worden seien. Zudem würden die kantonalen
Polizeikorps finanziell unterstützt. Die Motion wurde entsprechend zur Ablehnung
beantragt.
Dies wurde vom Nationalrat jedoch nicht goutiert, er überwies die Motion mit 128 zu 63
Stimmen und einer Enthaltung deutlich. Sprecherin Eichenberger (fdp, AG) nannte in
der kurzen Darstellung des Antrags eine Reihe von Vorfällen mit terroristischem
Hintergrund, beispielsweise jene in Würzburg/D oder Ansbach/D, oder auch ein
verhindertes Attentat in Paris/F. Die personelle Aufstockung beim NDB und den
finanziellen Support zugunsten der Kantone würdigte sie als positiv, aber dies genüge
nicht, weil der NDB immer noch personell unterbesetzt sei. Verteidigungsminister
Parmelin verwies vergeblich auf die von der Regierung aufgenommenen Tätigkeiten zur
Terrorismusprävention, die sich unter anderem in der Schaffung von insgesamt 86
Stellen manifestiere, und vertrat damit die Ansicht der Regierung, dass die Motion nicht
nötig sei. Mit dem nationalrätlichen Votum ging das Geschäft in den Ständerat. 79

MOTION
DATUM: 20.09.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Militäreinsätze

Suite à cette mobilisation de la milice dictée par l’urgence et le manque de moyens de
la police, le rôle de l’armée dans ce type de tâches a été largement discuté dans les
médias comme au parlement. Au Conseil national, une motion de Christiane Jaquet
(pdt, VD) (Mo. 99.3072) a traduit une certaine inquiétude de la gauche à voir l’armée
relayer la police alors que les mesures d’économie tendent simultanément à réduire les
effectifs de cette même police. La popiste vaudoise a donc demandé au Conseil fédéral
de financer plutôt un certain nombre de postes de policiers dans les cantons et les
grandes villes, seule solution selon elle pour éviter les pièges d’une police fédérale et le
recours à l’armée. Dans sa réponse, le gouvernement a répondu qu’il fallait analyser
globalement ce sujet de la sécurité intérieure avec également l’option du recours aux
gardes-frontière et aux gardes-fortifications. Le Conseil national a finalement transmis
ce texte comme postulat. Toujours à gauche, une interpellation Grobet (pdt, GE) (Ip.
99.3053) a interprété l’utilisation de l’armée à Genève comme une tentative de
justification d’un budget militaire totalement exagéré. Combattu, un postulat Freund
(udc, AR) (Po. 99.3143) demandant au Conseil fédéral d’examiner la possibilité de créer
dans le cadre d’ « Armée XXI » un corps d’intervention chargé d’assurer la sécurité aux
frontières et de protéger des bâtiments contre les actes terroristes a été renvoyé.
Après la fin de la guerre au Kosovo, l’armée a cessé de protéger les ambassades de six

MOTION
DATUM: 12.11.1999
FRANÇOIS HUGUENET
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pays de l’OTAN (France, Belgique, Grande-Bretagne, Hollande, Canada et Espagne), seul
un service de patrouille étant maintenu. En décembre, les militaires ont quitté la ville
de Genève. 80

Les chambres ont adopté, sur avis favorable du Conseil fédéral, une motion de la CPS-
CN, qui demandait au gouvernement, lorsqu’il soumettrait au parlement un texte
destiné à remplacer l’arrêté fédéral concernant la prolongation de l’engagement de
l’armée pour la protection des représentations diplomatiques étrangères (qui arrivera à
échéance fin 2007), de proposer, après concertation avec les cantons, une solution
prévoyant le transfert à la police civile de tout ou partie des missions remplies par
l’armée dans le cadre dudit arrêté. La motion demandait en outre que le Conseil fédéral
présente à cet effet les avantages et les inconvénients de cette solution, le financement
envisagé, ainsi qu’un calendrier relatif au recrutement et à la formation des agents de la
police civile. 81

MOTION
DATUM: 18.12.2006
ELIE BURGOS

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Im März 2015 nahm der Nationalrat die Motion Zanetti (sp, SO) bezüglich der Einsätze
von Blaulichtorganisationen stillschweigend an. 82

MOTION
DATUM: 12.03.2015
NIKLAUS BIERI

Nachdem die Motion Chopard-Acklin (sp, AG) zur Optimierung der
Strassenverkehrsgesetzgebung bezüglich der Einsätze von Blaulichtorganisationen vom
Nationalrat im Dezember 2014 angenommen worden war, lehnte der Ständerat das
Anliegen im Dezember 2015 ab. Zwischenzeitlich war ein ähnlicher, wenn auch nicht
identischer Vorstoss von Ständerat Zanetti (sp, SO) angenommen worden, so dass sich
das Anliegen aus Sicht des Ständerates erledigt hatte. 83

MOTION
DATUM: 03.12.2015
NIKLAUS BIERI

Die Polizei muss wissen, welchen Personen der Führerausweis entzogen wurde,
befand Bernhard Guhl (bdp, AG). Er hatte 2017 eine Motion eingereicht, welche
sicherstellen sollte, dass die Polizei auch nach einer Inkraftsetzung von Artikel 89g
Absatz 4 des Strassenverkehrsgesetzes (Änderung im Rahmen der Via sicura, noch nicht
in Kraft) informiert sei über die Entzüge von Führer- und Lernfahrausweisen. Im
revidierten Strassenverkehrsgesetz soll die Datenhoheit beim ASTRA liegen, gemäss
dem genannten Artikel 89g sollen Polizeikorps nur noch Daten von Fahrzeughaltern mit
unbefristetem Entzug der Fahrerlaubnis zur Verfügung gestellt werden. Der Motionär
sah diese Regelung als unnötige Einschränkung und Behinderung der Polizeiarbeit an. 
Der Bundesrat hielt in seiner Stellungnahme fest, dass die Polizei bei der Kontrolle von
Fahrerinnen und Fahrern via Fahndungssystem Ripol weiterhin über die Information
verfügen wird, ob bei der kontrollierten Person ein Führerausweisentzug vorliegt. Die
Motion wolle die Daten von Ausweisentzügen auch bei unbemannten, automatisierten
Kontrollen verfügbar machen. Da dort die Kontrolle aber nicht über die fahrende
Person stattfindet, sondern über das Fahrzeug, könnten jedoch auch Personen ins
Visier der Polizei geraten, die ganz regulär ein Fahrzeug lenkten: Drittpersonen, die ein
Fahrzeug lenken, dessen Halterin oder Halter der Ausweis entzogen worden war. Der
Bundesrat empfahl deswegen die Ablehnung der Motion. 
Im September 2019 behandelte der Nationalrat die Motion und stimmte ihr trotz
mahnender Worte von Bundesrätin Sommaruga mit 130 zu 52 Stimmen (1 Enthaltung)
zu. 84

MOTION
DATUM: 19.09.2019
NIKLAUS BIERI

Nachdem der Nationalrat die Motion Guhl (bdp, AG) «Die Polizei muss wissen, welchen
Personen der Führerausweis entzogen wurde» im September 2019 angenommen hatte,
beschäftigte sich die KVF-SR im Februar 2020 mit dem Anliegen. Die Kommission
befand, dass die Polizei bei Kontrollen von angehaltenen Fahrzeugen über das
Fahndungssystem RIPOL bereits ersehen könne, ob ein Führerausweisentzug vorliege
oder nicht – damit sei eine Ausweitung auf automatisierte Kontrollen nicht angezeigt.
Einstimmig (mit einer Enthaltung) beantragte die Kommission ihrem Rat deshalb die

MOTION
DATUM: 11.02.2020
NIKLAUS BIERI
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Ablehnung der Motion. 85

Der Ständerat lehnte im Sommer 2020 die Motion «Die Polizei muss wissen, welchen
Personen der Führerausweis entzogen wurde» von Nationalrat Guhl (bdp, AG)
stillschweigend ab. Sowohl Hansjörg Knecht (svp, AG) als auch Verkehrsministerin
Sommaruga wiesen darauf hin, dass es mit der Motion auch bei automatisierten
Kontrollen ohne direkten Einsatz der Polizei möglich wäre, festzustellen, ob dem
Inhaber oder der Inhaberin dieses Autos der Führerschein entzogen wurde. Da das
Fahrzeug allein aber keinen Rückschluss auf die Lenkerin oder den Lenker ermögliche
(Stichwort Carsharing), könnte dies zu vielen Fehlalarmen führen. 86

MOTION
DATUM: 03.06.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Eisenbahn

Devant le flot d’incivilités, de resquille et de violence dont ils étaient les victimes , les
CFF ont décidé de réagir par plusieurs mesures. La première est un durcissement face
à la resquille via une augmentation des surtaxes. Dès décembre 2004, les voyageurs
pincés sans titre de transport valable ne pourront plus payer leur amende de manière
anonyme. Ils seront fichés dans une banque de données et devront s’acquitter d’une
amende plus salée. La protection des données sera garantie, car les informations
enregistrées seront effacées tous les deux ans. Outre une amende plus salée, les
récidivistes risquent encore une dénonciation pénale pour obtention frauduleuse
d’une prestation, passible d’une peine de prison ou d’une amende. Tout en durcissant
les sanctions contre la resquille, les CFF ont mis en place l’initiative dénommée
« actions grands frères ». Celle-ci a vu des médiateurs sillonner les lignes régionales
pour sensibiliser les jeunes. Les tronçons posant le plus de problèmes sont ceux de
Suisse romande, comme Fribourg-Yverdon et Lausanne-Nyon. La deuxième mesure des
CFF est une intensification accrue de la présence de la police ferroviaire, mais aussi
des polices cantonales. D’ici 2005, deux fois plus de patrouilles assureront la sécurité
dans les trains et les gares. La filiale des CFF Securitrans engagera d’ici là une centaine
de nouveaux agents, portant leur nombre à 250. Le renforcement de la police
ferroviaire permettra une stratégie d’intervention et de prévention plus flexible et
mieux ciblée selon les besoins et les périodes de la journée. Dernière mesure, les
caméras de surveillance dans les trains et les gares seront généralisées. Basé sur le
bilan positif de l’essai pilote du printemps sur la ligne Lausanne-Genève (80% d’actes
de vandalisme en moins), 225 véhicules ont été équipés. Le Conseil fédéral a donné ce
droit aux CFF au moyen d’une ordonnance qui entrera en vigueur le 1er janvier 2004.
(Conformément à la loi sur la protection des données, les CFF sont considérés comme
un organisme fédéral. C’est pourquoi une ordonnance est nécessaire comme base
juridique afin de surveiller les trains et les installations ferroviaires des CFF. Les
chemins de fer privé, en revanche, ne sont pas considérés comme des organismes
fédéraux et peuvent donc réaliser les mesures adéquates sans ordonnance fédérale.) La
vidéosurveillance sera clairement signalée, et les enregistrements devront être
supprimés dans les 24 heures, pour autant qu’ils ne servent pas à la constitution de
preuves. Les parlementaires se sont également emparés du problème de la violence.
Après avoir été acceptée par le Conseil fédéral, le Conseil national et le Conseil des
Etats ont transmis une motion contre la violence dans les transports publics de
Bernhard Hess (ds, BE). Celle-ci demandait que le Conseil fédéral soit chargé de réviser
le Code pénal, afin que les agressions sur le personnel des transports publics soient
poursuivies d'office. 87

MOTION
DATUM: 29.12.2003
PHILIPPE BERCLAZ
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Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Die Ende des Vorjahres eingereichte Motion Tschümperlin (sp, SZ) mit der Forderung
nach Berücksichtigung der Integration von Kindern bei Härtefallprüfungen kam im
Juni in der grossen Kammer zur Erstbehandlung. Der Motionär begründete sein
Anliegen damit, dass die Situation von Kindern bei Härtefällen nicht beachtet würde
und der Entscheid von den Behörden oftmals ausschliesslich aufgrund der Integration
der Eltern gefällt werde. Störend und nach Ansicht des Motionärs gegen das durch die
UNO-Kinderrechtskonvention geschützte Kinderwohl verstossend sei dies besonders in
Fällen, wo Kinder und Jugendliche seit Jahren in der Schweiz sind, hier die Schulen
absolviert haben und über einen hohen Integrationsgrad verfügen. Im Nationalrat
stimmte die SVP geschlossen gegen das Anliegen. Zusammen mit marginaler
Unterstützung von FDP- und CVP-Parlamentariern kam die Opposition aber nur auf 63
Stimmen und die Motion wurde mit 113 Stimmen an den Ständerat überwiesen, wo sie
im Herbst zur Diskussion stand. Die vorberatende Staatspolitische Kommission empfahl
den Ständevertretern mit 8 zu 1 Stimme, die Motion anzunehmen.
Kommissionssprecher Schwaller (cvp, FR) unterstrich die Notwendigkeit des Begehrens
damit, dass – obwohl das Bundesamt für Migration den Kantonen bereits empfehle, die
Kindesintegration bei Härtefällen ebenfalls zu berücksichtigen – dies noch nicht
schweizweite Praxis sei. Der Ständerat folgte seiner Kommission und überwies die
Motion an den Bundesrat. 88

MOTION
DATUM: 16.12.2011
ANITA KÄPPELI

Asylpolitik

Remettant en cause les différents rapports faisant état d'un régime dictatorial dans le
pays de la corne de l'Afrique, le conseiller national Burgherr (udc, AG) demande au
Conseil fédéral de durcir la pratique de l'asile à l'égard de l'Erythrée. Partant en outre
du principe que les personnes qui désertent l'armée ne sont en danger que dès le
moment où elles fuient, elles ne devraient pas recevoir l'asile en Suisse, comme prévu
par la dernière révision de la loi sur l'asile. Le député évoque de plus des rapports plus
récents qui attesteraient que les personnes retournant en Erythrée ne risquent pas de
persécution et montrent même des signes d'une évolution encourageante de la
situation du pays. Simonetta Sommaruga, lors du débat en chambre basse, a exposé les
raisons du désaccord du Conseil fédéral par rapport à l'objet: il est impossible
d'imposer un durcissement généralisé pour l'ensemble des ressortissants et
ressortissantes d'un pays, car cela contrevient au droit constitutionnel et à la tâche du
SEM qui consiste à examiner chaque demande d'asile. Cette application du secrétariat
d'Etat aux migrations permet d'ailleurs de ne pas accorder l'asile aux personnes qui
n'en ont pas besoin, selon la conseillère fédérale socialiste. Les députées et députés
ont suivi cet avis et se sont prononcés à 118 voix contre 73 et 2 abstentions en défaveur
de la motion.
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